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RS OGH 1978/2/7 9Os193/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1978

Norm

StGB §164

Rechtssatz

Hehlerei setzt nur eine in ihren sämtlichen gesetzlichen Tatbildmerkmalen verwirklichte und demnach mit Strafe

bedrohte Vortat gegen fremdes Vermögen voraus, nicht jedoch, daß der Vortäter auch tatsächlich strafbar ist.

Entscheidungstexte

9 Os 193/77
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